






Verordnung
der Landeshauptstadt Dresden

zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung des Flächennaturdenkmals
„Kurwiese Klotzsche“

Vom 13. Mai 2009

Auf Grund von §§ 21, 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Ge-

setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Na-

turschutzgesetz – SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 321), das zuletzt

durch Artikel 20 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008

(SächsGVBl. S. 866, 885) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Festsetzung

des Flächennaturdenkmals „Kurwiese Klotzsche“ vom 9. Mai 1996

(Dresdner Amtsblatt Nr. 32/96, S. 19) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „Gemarkung Dresden-Klotzsche“ werden durch

die Wörter „Gemarkung Dresdner Heide“ ersetzt.

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 werden nach den Wörtern „Gebiet zu ver-

unreinigen,“ die Wörter „Stoffe einzubringen,“ einge-

fügt.

b) Die Nummer 15 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Nummern 16 und 17 werden zu Num-

mern 15 und 16.

3. § 5 Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„2. die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsge-

mäße landwirtschaftliche Nutzung mit den Maßga-

ben, dass Maßnahmen zur Mahd, zur Beweidung,

zur Düngung und zum Einsatz von Bioziden der Na-

turschutzbehörde spätestens sechs Wochen vor ihrer

Durchführung schriftlich mit einer Maßnahmenbe-

schreibung, zum Beispiel durch die Vorlage betrieb-

licher Planungsunterlagen, anzuzeigen sind; stellt

die Naturschutzbehörde eine Unvereinbarkeit der

Maßnahme mit dem Schutzzweck nach § 3 fest, un-

tersagt sie diese; äußert sich die Naturschutzbehör-

de nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang

der Anzeige, gilt die Maßnahme als unbeanstandet;

die Anzeige ist entbehrlich bei Teilnahme an Förder-

programmen des Freistaates Sachsen oder bei Ab-

schluss von Vereinbarungen mit der Naturschutzbe-

hörde, soweit dadurch eine dem Schutzzweck

entsprechende ordnungsgemäße landwirtschaftliche

Nutzung gewährleistet ist;“

4. § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„Ordnungswidrig im Sinne von § 61 Abs. 1 Nr. 1

SächsNatSchG handelt, wer im Bereich des Flächennatur-

denkmals vorsätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 verbo-

tenen Handlungen vornimmt oder wer nach § 5 Nr. 2 anzei-

gepflichtige Maßnahmen nicht oder mit falschen Angaben

anzeigt.“

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Dresden, den 13. Mai 2009

Landeshauptstadt Dresden
Orosz
Oberbürgermeisterin
In Vertretung
Hilbert
Erster Bürgermeister
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